
Teilnahmebedingungen zur Auslosung von 2 Energiechecks 
 
1. Allgemein 
 
Veranstalter der Auslosung (im Folgenden: Auslosung) ist die VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG.  
Mit der Anmeldung zur Kundenveranstaltung „Immobilie fit für morgen“ erklären sich die Teilnehmer mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Die Teilnahme an der Auslosung erfolgt durch Erscheinen zur 
Kundenveranstaltung. 

 
2. Teilnahmeberechtigung  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle anwesenden volljährigen Personen (mindestens 18 Jahre alt) mit Wohnsitz in Deutschland, 
die zur Kundenveranstaltung erscheinen. Pro Haushalt kann nur ein Energiecheck gewonnen werden. Ausgeschlossen von 
der Teilnahme sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bevollmächtigte der VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG sowie 
deren Familienangehörige und Haushaltspartner. 

 
3. Teilnahme an der Auslosung 
 
Die Auslosung erfolgt am Veranstaltungsabend. 
Die Teilnahme an der Auslosung erfolgt durch Erscheinen zur Kundenveranstaltung. 

 
4. Gewinn und Gewinnermittlung  
 

• Es werden zwei Energiechecks in Höhe von je 399 € verlost. 

• Die Gewinnermittlung erfolgt durch eine Losziehung, die vom Veranstalter am Veranstaltungstag erfolgt 

• Der Gewinn ist nicht übertragbar, ein Umtausch oder eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.  

 
5. Benachrichtigung und Gewinnabholung  
 
Am Veranstaltungsabend wird eine offizielle Auslosung stattfinden. Der Gewinner wird somit noch am 
Veranstaltungsabend über den Gewinn informiert. 

 
6. Allgemeine Bestimmungen  
 

• Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten verantwortlich. Bei fehlerhaften Daten kann 
der Gewinnanspruch verfallen.  

• Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder teilweise ohne Vorankündigung anzupassen, 
auszusetzen oder zu beenden, falls unvorhersehbare Umstände eintreten sollten.  

• Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig oder undurchführbar sein, so 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle einer unwirksamen Regelung tritt eine 
Regelung, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommt.  

• Etwaige Rechte aus dem Vertragsverhältnis, das diesen Teilnahmebedingungen zugrunde liegt, sind nicht auf Dritte 
übertragbar.  

 
7. Rechtswahl und Gerichtsstand  
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Durchführung des Gewinnspiels, der 
Gewinnentscheidung und der Gewährung des Gewinns ausgeschlossen. 


